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Sonntag , 24 . November 1889 .

Badischer Landtag .

* Karlsruhe , 22 . Nov . I . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer unter dem Vorsitz des Präsidenten
Wir ?! . Geheimerath Serg er .

Am Regierungstische : Staatsminister Dr . Turban .
Der Präsident eröffnet um 11 Uhr die Sitzung mit

folgender Ansprache : Durch Allerhöchste gnädigste Ent¬
schließung zu dieser Stelle berufen , gestatte ich mir . Durch¬
lauchtigste , Hochgeehrte Herren , Sie beim Beginne Ihrer
Berathuugen freundlichst zu begrüßen und der zuversicht¬
lichen Hoffnung Ausdruck zu geben , daß das Ergebniß
unserer Tagung sowohl den hohen Gesinnungen unseres
erhabenen Landesfürsten entsprechen , wie nicht minder dem
gesammten Lande zu Wohlfahrt und Segen gereichen werde .
Soweit mir hiebei eine Mitwirkung obliegt , wird es keiner
Versicherung bedürfen , daß ich mit aller Kraft bestrebt
fein werde , den mir durch mein ehrenvolles Amt aufer¬
legten ernsten Pflichten gerecht zu werden und in vollem
Umfange nachzukommen : wohl aber muß ich. Durchlauch¬
tigste , Hochgeehrte Herren , schon jetzt Ihre freundliche Nach¬
sicht und Ihre wohlwollende Unterstützung meiner mangel¬
haften parlamentarischen Erfahrung in Anspruch nehmen
und darf das Vertrauen hegen , daß Sie mir darin Ihre
Hilfe ' nicht versagen werden .

Einer stets geübten , pietätvollen Sitte gemäß , ist mir
wohl gestattet , derjenigen hochgeschätzten ehemaligen
Mitglieder des Hohen Hauses zu gedenken , welche seit
seiner letzten Vereinigung aus dem Leben geschieden sind.
Es sind dies : Frhr . Karl v^

Göler zu Karlsruhe , Frhr .
Wilhelm v . Schilling - Cannstatt zu Hohenwettersbach ,
durch hohe Charaktereigenschaften ausgezeichnete Abge¬
ordnete des grundherrlichen Adels , Jener noch in dem
letzten Landtage , der Letztere im Jahre 1863/64 , Frhr .
Aug . v . Marschall , Veheimerath und Oberhofrichter , Mit¬
glied des Hohen Hauses in den Jahren 1841 — 46 und
1850 , Landgerichtspräsident Beukiser , Mitglied und I . Prä¬
sident bei dem Landtag 1881/82 , beide hochverdient
durch lange und erfolgreiche Dienste , welche sie dem
Staat in hohen Stellungen geleistet hatten , und Geheime ,
rath !)r . Hermann v . Schulze - Gävernitz in Heidelberg ,
ein hervorragender Kenner und Lehrer des Staatsrechts ,
weit über die Grenzen unseres Landes hinaus als einer
der ersten seines Faches anerkannt , der insbesondere bei
dem Hohen Hause unterbreiteten staatsrechtlichen Fragen
großes und verdientes Ansehen genoß .

Ich darf wohl auf allseitige Zustimmung rechnen , wenn
ich Sie , Durchlauchtigste , Hochgeehrte Herren , bitte , sich
zum ehrenden Andenken dieser trefflichen Männer von
vaterländischer Gesinnung , dieser erprobten und ergebenen
Verehrer unseres Hohen Laudesfürsten von Ihren Sitzen
zu erheben .

Das Haus kommt dieser Aufforderung nach , worauf
in die Tagesordnung eingetreten wird .

Staatsminister Dr . Turban überreicht die Allerhöchsten
Entschließungen über : 1 . die Einberufung des Landtags ,
2 . die Ernennung des Präsidenten und der beiden Vice «
Präsidenten , 3 . die Ernennung von 8 Mitgliedern der
Ersten Kammer , 4 . die Ernennung der ständigen Regierungs¬
kommissäre und 5 . die Besorgung der durch mündliche
Rücksprache zwischen dem Präsidenten der Kammer und
der Regierung zu erledigenden Geschäfte unter Verlesung

. derselben .
Der Präsident bringt hierauf , nachdem er geschäfts¬

ordnungsgemäß die beiden jüngsten Mitglieder des Hauses ,
Grafen Karl v . Hennin und Frhrn . Albrecht Rüdt v .
Eoüenberg zu Sekretären berufen und die Genannten
provisorisch die Funktion der Sekretäre übernommen
haben , folgende Einläufe zur Kenntniß des Hohen Hauses :

1 . Mittheilung Seiner Großherzoglichen Hoheit des
Prinzen Maximilian von Baden , wonach derselbe ver¬
hindert ist, den Sitzungen des Hohen Hauses beizuwohnen ;

2 . Gesuch Seiner Großherzoglichen Hoheit des Prinzen
Karl von Baden , um Urlaubsbewilligung auf unbestimmte
Zeit , welchem Gesuch stattgegeben wird ;

3 . Schreiben Seiner Durchlaucht des Fürsten von der
Lehen , wonach derselbe verhindert ist , der Eröffnungs¬
sitzung beizuwohnen ;

4 . Zuschrift des Präsidenten des Großh . Staatsmini¬
steriums vom 20 . ds . Mts ., wonach Seine Großherzog¬
liche Hoheit Prinz Wilhelm von Baden , Seine Durchlaucht
der Fürst zu Fürstenberg , Seine Durchlaucht der Fürst
zu Löwenstein -Wertheim -Freudenberg , Seine Durchlaucht
der Fürst zu Löwenstein -Wertheim -Rosenberg theils dauernd ,
theils zeitweilig außer Stande sind , den Sitzungen des
Hohen Hauses anzuwohnen ;

5 . Schreiben des Präsidenten des Großh . Finanzmini¬
steriums , enthaltend eine Nachweisung über die Erledigung
der der Großh . Staatsregierung auf dem Landtag 1887/88
von der Ersten Kammer überwiesenen Petitionen , soweit
sie den Geschäftskreis des Ministeriums ^)er Finanzen
betreffen ;

6 . Schreiben des Museumsvorstands , welches die Mit¬
glieder des Hohen Hauses zum Besuch des Museums
während der Dauer des Landtags einladet , endlich

7 . Schreiben des Präsidenten des Ministeriums der
Justiz , des Kultus und Unterrichts , womit der Entwurf
eines Gesetzes die Vorzugs - und Unterpfandsrechte be¬
treffend vorgelegt wird .

Hierauf ergreift Geheimerath Dr . v . Holst das Wort ,
um, einer in dem Hohen Haus bestehenden Uebung ent¬
sprechend, derjenigen von dem Herrn Präsidenten bereits
namhaft gemachten Männer noch besonders zu gedenken ,
welche unmittelbar vor ihrem Tode noch dem Hohen
Haus angehört hatten . Fast zu Beginn einer jeden Ta¬
gung , seit Redner die EhrL habe , dem Hohen Haus an¬
zugehören , sei der Mahnruf memento mori ergangen ,
indem das Andenken dahingeschicdencr Mitglieder geehrt
wurde . Wenn er nun nach den Worten des Herrn Prä¬
sidenten noch besonders zweier Männer Erwähnung thue ,
welche bei der letzten Tagung Mitglieder des Hohen
Hauses gewesen seien , so habe dies seinen Grund nicht
darin , daß dieselben nach ihrer geistigen Bedeutung und
ihrer politischen Nolle hervorgeragt hätten über die vom
Herrn Präsidenten erwähnten andern Mitglieder des
Hohen Hauses aus früheren Jahren , sondern weil sie ,
abberufen unmittelbar aus oem vollen fröhlichen Schaffen ,
noch in frischem Angedenken bei den meisten der gegen¬
wärtigen Mitglieder des Hauses ständen . Zwei Mit¬
glieder des Hohen Hauses seien demselben durch den
Tod entrissen worden , beide in ihrer Art hervor¬
ragend , wenn auch ganz außerordentlich verschieden :
Hermann v . Schulze , ein Mann , dessen Name lange
ehe er diesem Haus , ehe er dem badischen Staat ange¬
hörte , von bestem Klang im ganzen Deutschen Reich und
wohlbekannt darüber hinaus in allen fachmännischen Krei¬
sen gewesen sei . Wiederholt habe das Hohe Haus Ge¬
legenheit gehabt , das reiche Wissen dieses Mannes ken¬
nen zu lernen , das ihm in jedem Augenblick zur Verfü¬
gung stand und das er auf das Beste zu verwerthen
wußte . Aller Blicke seien auf ihn gerichtet gewesen , so
oft staatsrechtliche Fragen in diesem Hause zur Verhand¬
lung standen . Aber nicht bloß deßwegen sei er eines der
hervorragenden Mitglieder des Hauses gewesen . Mit
einem weiten Gesichtskreis , mit lebendigem Geist , scharfem
Blick und reicher Lebenserfahrung , nicht mit grauer
Theorie sei er an Alles herangetreten usid habe es ver¬
standen , von seinen glänzenden Gaben die richtige An¬
wendung auf die gegebene» neuen Verhältnisse zu machen .
Er erinnere an seine hervorragende Thätigkeit bei der
Berathung wirthschaftlicher Fragen , insbesondere der
bäuerlichen Verhältnisse , wo nicht in erster Reihe juristische ,
sondern volkswirthschaftliche Probleme zur Lösuug stan¬
den . Nahezu auf jedem Gebiete zu Hause , habe er
zweifellos einem jeden Gebiet das lebendigste Interesse
entgegengebracht und es verstanden , in allen Fragen mit
seinen Ausführungen das Hohe Haus zu fesseln und der
Berathung werthvolle Gesichtspunkte zu erschließen . Sei¬
ner angeborenen , in gründlicher Schule entwickelken Be¬
redsamkeit habe das Haus stets mit Interesse zugehört .
Auf der andern Seite habe die Urbanität des Herzens ,
die Toleranz im besten Sinne des Wortes , die ihm eigen
war , stets Jeden zu ihm als Persönlichkeit hingezogen .
Trotz seiner individuellen Ansicht sei er sich in jedem
Augenblick bewußt gewesen , daß auch die gegentheilige
Ansicht ihre Berechtigung habe und daß der Widerstreit
der Ansichten nur von Vortheil sei , da cs ohne ihn kein
Fortschreiten , keine Fvrtentwickelung gebe . Bei aller
Entschiedenheit der eigenen Ueberzeugung habe er sich
stets bemüht , den Gegner zu verstehen , und so habe seine
vermittelnde Persönlichkeit oft in ernsten und heißer?
Kampfesstunden dazu beigetragen , daß die Verschieden¬
heit der Meinungen nicht zu einem persönlichen Konflikte
sich gestaltete . Gerade in dieser Beziehung sei ihm das
zweite durch den Tod entrissene Mitglied des Hohen
Hauses voll ebenbürtig zur Seite gestanden , Freiherr
Karl v . Göler . Eine Persönlichkeit von seltener Schlicht¬
heit des ganzen Auftretens , im öffentlichen Leben wie als
Privatmann , in seinem Kern ungleich viel tiefer , als man
nach seinem fast überbescheidenen Aeußern erwartet hatte .
Von ihm könne , wenn von irgend Jemand , mit Recht
gesagt werden , tüchtig bis in das Centrum hinein . Selbst¬
los bis zu einem Grade , wie es selten gefunden werde ,
wie aus einer andern Welt herübergekommen in dieses
Drängen und Stoßen , habe er sich gewissenhaft jeder
Arbeit hingegeben . Mit vollster Entschiedenheit für seine
Ansicht eintretend , sei er doch nie schroff , nie hart ge¬
wesen, und habe nie versucht, des Andern Recht der eige¬
nen Ansicht zu verkürzen . Es sei zwar ein uralter Satz
und im Lauf der Welt begründet , daß Niemand nicht
ersetzt werden könne. Aber das Scheiden Mancher reiße
Lücken , die für engere oder weitere Kreise tief und lange
schmerzlich empfunden werden . Und so würden Die¬
jenigen , denen es vergönnt gewesen, mit den beiden Da -
Hingeschiedenen länger zusammen zu arbeiten , ihr Scheiden
als schmerzliche Lücke empfinden und ihr Andenken werde
ein lebendes bleiben .

Es wird hierauf geschäftsordnungsgemäß zur Bildung
der Wahlprüfungskommission , bestehend aus den 6 ältesten
Mitgliedern der Kammer unter dem Vorsitz des Präsi¬
denten , geschritten und die Sitzung behufs Vornahme der
Prüfung der Neuwahlen auf kurze Zeit unterbrochen ,
während sich die Kommission zur Berathung zurückzieht .

Nach dem Wiedereintritt der Kommission berichtet
Geh . Referendär Haas über die Wahl des Abgeordneten
der Universität Heidelberg , Kirchenrath Dr . Hausrath ,
und Landgerichtspräsident i)r . v . Rotteck über die Wahl
des Abgeordneten des grundherrlichen Adels im Bezirk
unterhalb der Murg , Frhrn . Wilhelm v . Gemmingen .

Auf Antrag der Kommission werden diese beiden
Wahlen für unbeanstandet erklärt .

Das Haus schreitet nunmehr zur Wahl de '' beiden
Sekretäre . Auf Vorschlag des Frhrn . Franz v . Bodman
erfolgt die Wahl der Sekretäre durch Akklamation und
es werden gewählt die Herren Frhr . Albrecht Rüdt
v . Collenberg und Gutsbesitzer Frhr Ferd . v . Bodman .

Hierauf wird die Bildung der ständigen Kommissionen
vorgenommen . Es werden gewählt : 1 . als Mitglieder
der Budgetkommission die Herren Gras v . Helmstatt ,
Frhr . v . Göler , Frhr . v . Racknitz , Frhr . Rüdt
v . Collenberg , Geheimerath Dr . Grashof , Kom-
merzienrath Diffenö und Kommerzienrsth Sander ;

2 . als Mitglieder der Kommission für Eisenbahnen
und Straßen : Seine Großh . Hoheit Prinz Karl von
Baden , Frhr . Franz v . Bodman , Graf v . Heimstatt ,
Graf v . Hennin , Frhr . v . Gemmingen , Kommerzien -
rath Sander und Frhr . Ferdinand v . Bodman ;

3 . als Mitglieder der Petitionskommission Prälat Dr .
Doll , Frhr . Rüdt v . Collenberg , Geheimerath Dr .
v . Holst , Landgerichtsvräsident Dr . v . Rotteck und Ge¬
heimer Referendär Haas ;

4 . als Mitglieder der Bibliothekkommission : Frhr .
v . Göler , Kirchenrath Dr . Hausrath und Geheimerath
Dr . v . Holst .

Sodann wird auf Vorschlag des Präsidenten die
Bildung einer weiteren , in der Geschäftsordnung nicht
vorgesehenen Kommission für Justiz und Verwaltung be¬
schlossen und in dieselbe werden als Mitglieder gewählt :
Frhr . v . Hornstein , Frhr . Rüdt v . Colllenberg ,
Geheimerath Dr . v . Holst , Landgerichtspräsident Or .
v . Rotteck , Geh . Referendär Haas , Frhr . Ferdinand
v . Bodman und Kaufmann Noppe ! .

Staatsminister Dr . Turban übergibt darauf einen
Gesetzentwurf betreffend das Recht zur Ausübung der
Fischerei unter Verlesung des Allerhöchsten Kommis¬
soriums .

Nachdem hieraus nach kurzer Besprechung , au welcher
sich der Präsident , Geheimerath Dr . v . Holst und
Staatsminister Dr . Turban betheiligen , Zeit und Tages¬
ordnung der nächsten, auf Montag den 25 . d . M . , Vor¬
mittags 11 Uhr anberaumten Sitzung sestgestellt ist, wird
die Sitzung durch den Präsidenten geschlossen.

* Karlsruhe , 22 . Nov . 1 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Unter dem Vorsitze des Alters¬
präsidenten Lamey . Am Regierungstische : Ministerial¬
direktor Eisenlohr und Geh . Referendär Frey ; später
Staatsminister Dr . Turban .

Unserm heutigen Bericht über die 1 . öffentliche Sitzung
der Zweiten Kammer tragen wir zur Debatte über die
Prüfung der Wahl im 18 . Wahlbezirk noch Folgendes
nach :

Nachdem das Haus über die Giltigkeit der Wahlen
der neu eingetretenen Abgeordneten , mit Ausnahme des
Abg . Rau , wie schon berichtet , Beschluß gefaßt hatte ,
erstattete der Vorstand der 1 . Abtheilung , Abg . Kiefer ,
über die dieser Abtheilung zur Prüfung zugewiesene
Wahl im 18 . Wahlbezirk Bericht , indem er zunächst au
der Hand des Wahlprotokolls den Hergang des Wahl¬
aktes schilderte , nach dessen Ergebniß bei dem ersteil
Wahlgang auf den Abg . Rau 103, auf den Gegenkandi¬
daten Hutter 102 Stimmen gefallen seien , während
außerdem ein unbeschriebener Wahlzettel abgegeben
wurde . Als dieses Wahlergebnis festgestellt gewesen ,
habe der Großh . Wahlkommissär , Landeskommissär Siegel
in Freiburg , die Ansicht vertreten , daß die Wahl als er -
gebnißlos zu betrachten sei mangels der absoluten Ma¬
jorität . Es habe der Wahlkommissär , wie der Redner
aus dem Protokoll verliest , die Wahlmänner von vorn¬
herein nun darauf aufmerksam gemacht gehabt , daß viel¬
leicht ein zweiter Wahlgang erforderlich werden würde ,
und habe er auch nach dem obigen Ergebniß der Wahl
sofort den Wahlmännern eröffnet , daß er alsbald zur
Vornahme einer zweiten Abstimmung schreiten werde .
Anwalt Röttinger habe hiergegen Widerspruch erhoben ,
unter Hinweis darauf , daß ein großer Theil der Wahl¬
männer das Wahllokal schon verlassen hätte , und zwar
veranlaßt durch ein im Wahllokal nach dem ersten Wahl¬
gang ausgegebenes Extrablatt der „Freiburger Zeitung " ,
welches die Nachricht enthalten habe, daß auf Grund der
soeben vollzogener» Wahl der Abg . Rau gewählt sei. An¬
walt Röttinger habe daher die Anordnung eines zweiten
Wahltages beantragt , welchem Antrag der Wahlkommis¬
sär nur unter der Bedingung habe stattgeben wollen ,
daß damit sämmtliche Wahlmänner einverstanden wären .
Hierauf habe aber Anwalt Röttinger mit seinen Gesin¬
nungsgenossen das Wahllokal verlassen und wurde nun¬
mehr , nachdem Versuche gemacht worden waren , die weg -

gegangeneu Wahlmänner wieder zusammenzurufen , zu
einer zweiten Abstimmung in Gemäßheit des K 63 der
Wahlordnung geschritten , bei der die Betheiligung von
104 Wahlmännern festgestellt wurde . Es wurden bei
dieser Abstimmung nun IM Stimmen für Rau , 2 für
Hutter abgegeben , außerdem fanden sich 2 leere Zettel
vor . Beanstandungen dieser zweiten Wahl seien auf Auf¬
forderung des Wahlkommissärs nicht vorgebracht worden
und habe derselbe alsdann nach Schluß der Verhand¬
lungen den Abg . Rau auf Grund der zweiten Abstim¬
mung als gewählt erklärt .



Gegen diese Wahl des Abgeordneten Rau sei nun zu¬
nächst bei Großh . Ministerium des Innern eine Ein¬
sprache erhoben worden , die in der Eingangs der Sitzung
von dem Herrn Regierungsvertreter Ministerialdirektor
Eisenlohr erwähnten Weise verbeschieden worden sei , und
sei nunmehr an das Hohe Haus selbst eine Beschwerde¬
schrift eingereicht worden , die 99 Unterschriften , an deren
Spitze die des Stadtpfarrers Hansjakob in Freiburg ,
trage und deren Antrag dahin gehe, die Wahl des Abg .
Rau für ungiltig zu erklären . Die Eingabe enthalte zu¬
nächst eine Schilderung der Vorgänge bei der obigen
Wahl und stütze sich der gestellte Schlußantrag auf den
Wortlaut des 8 63 der Wahlordnung , welcher laute :
„Stimmzettel , die unleserlich geschrieben sind , oder
welche die Person des Gewählten nicht hinlänglich bezeich¬
nen , werden von der Wahlkommission für beanstandet
erklärt . Der beanstandete Stimmzettel wird bei Berech¬
nung der absoluten Majorität mitgezählt .

" Nach diesem
Wortlaut , werde in der Eingabe ausgeführt , sei der beim
ersten Wahlgang abgegebene weiße Zettel als ein
solcher zu betrachten gewesen, welcher die Person des zu
Wählenden nicht hinlänglich bezeichnete , und hätte dieser
Zettel daher mitgezählt werden müssen . Bei einem
solchen Verfahren müsse man aber , wie dies auch der
Großh . Wahlkommissär gethan , zu der Entscheidung
kommen , daß der erste Wahlgang ergebnißloS gewesen
sei . Zu einer zweiten Abstimmung am nämlichen Wahl¬
tage entgegen dem Antrag des Anwalts Röttinger als¬
dann zu schreiten , obwohl nach Weggang des Letzteren
und seiner Gesinnungsgenossen nicht mehr ^ der Wahl¬
männer gegenwärtig gewesen wären , sei nach dem Wort¬
laut des ß 56 der Wahlordnung , besagend : „ Es kann
nur dann zur Wahl geschritten werden , wenn wenigstens

der Wahlmänner , die der Bezirk nach der Bestimmung
des § 34 zu stellen hat , gegenwärtig sind "

, unzulässig
gewesen , und sei daher auch die auf Grund der zweiten
Abstimmung für erfolgt erklärte Wahl des Abgeordneten
Rau ungiltig .

Die Abtheilung sei nun bei Prüfung der Wahl davon
ausgegangen , daß der entscheidende Punkt lediglich in
der Auslegung des 8 63 der Wahlordnung liege , und
habe die Ansicht gewonnen , der sich nur ein Mitglied
nicht angeschlossen habe , daß ein ganz unbeschriebener
weißer Zettel weder unter die im 8 63 genannten Stimm¬
zettel , die unleserlich geschrieben sind, noch unter diejenigen
zu rechnen sei , die die Person des Gewählten nicht hin¬
länglich bezeichnen , bezüglich welcher allein eine Mit¬
zählung stattzufinden habe . Für diese Auslegung spreche
der Schlußpassus des bezeichneten Paragraphen : „ Der
beanstandete Stimmzettel rc. "

; denn darin liege ausge¬
sprochen , daß nur die Abgabe eines solchen Zettels in
Betracht kommen könne , durch welche der Abstimmende
thatsächlich auch seine Absicht an den Tag gelegt habe ,
abzustimmen , eine solche Kundgebung liege aber nicht
vor , wenn ein weißer Zettel abgegeben werde , denn damit
habe der Betreffende lediglich nichts gethan , also auch
nicht seine Stimme abgegeben . Da aber das Gesetz eine
bestimmte Rechtsfolge an die beanstandeten Wahlzettel
geknüpft habe , so sei es undenkbar , daß das Gesetz Den¬
jenigen , der gar nichts thue und nicht wähle , wie einen
Mitwirkenden habe behandeln und seinem Gebühren die
gleichen Rechtsfolgen zuerkennen wollen , wie dem Thun
eines Solchen , der , wenn auch mangelhaft , immerhin
seinen Willen kundgegeben und abgestimmt habe . Mangel¬
haft ist der Zettel nur , wenn der Name unleserlich sei ,
so daß er also immerhin als ein Stimmzettel betrachtet
werden müsse, oder wenn er den Namen des Gewählten
eben nicht hinlänglich bezeichnete , da die Wahlordnung
Vorschriften über die Abfassung der Stimmzettel gebe
und dabei sogar soweit gehe, zuzulassen , daß der Stimm -«
zettel von fremder Hand geschrieben werden dürfe .

Die Ausnahmebestimmung des 8 63 dürfe also nicht
weiter ausgedehnt werden , als sie an sich gehe , und müsse
eine Anwendung der Bestimmung auf eine Abstimmung ,
die thatsächlich keine Abstimmung sei und die sich dem
Fall gleichstelle , wie wenn der einen weißen Zettel Ab¬
gebende überhaupt nicht am Wahlakt theilgenommen Hütte,
ausgeschlossen bleiben .

Hiernach sei das Ergebniß des ersten Wahlganges das
gewesen , daß von sämmtlichen abgegebenen Stimmen der
Abg . Rau eine Stimme mehr als der andere Kandidat
erhalten habe und daher gesetzlich als gewählt zu be¬
trachten gewesen sei. Deshalb habe die Äbtheilung auch
die bei dem zweiten Wahlgang sich ergebende Rechtsfrage
keiner weiteren Prüfung unterzogen , wenn sie zwar auch
der Meinung würde geworden sein , daß dieser Wahl¬
gang ungiltig sei . Da sonach der Abg . Rau nach An¬
sicht der Äbtheilung , für welche selbstverständlich , ebenso¬
wenig wie für das Hohe Haus , die Auffassung des
Wahlkommissärs bindend sei , als auf Grund der ersten
Abstimmung gewählt zu betrachten sei , gehe der Antrag
der Äbtheilung dahin , die Wahl für giltig zu erklären .

Bon dem Alterspräsidenten wird hierauf der von
den Abgg . Lauck, Marbe und v . Buol eingebrachte An¬
trag verlesen : das Haus wolle beschließen, die Wahl
des Abg . Rau sei für ungiltig zu erklären .

Zur Begründung dieses Antrages erhält der Abg .
Lauck das Wort , welcher ausführt , daß er sowohl als
Wähler wie als Abgeordneter der Centrumspartei Ver¬
anlassung habe zu dem gestellten Antrag .

Zur persönlichen Begründung gebe ihm die in Blättern
der Gegenpartei mehrfach enthaltene Bemerkung Anlaß ,
es hätte die Centrumspartei nicht selbst einen . Juristen
in ihren Reihen , der zur Begründung des Antrages in
der Lage gewesen , und habe daher den Rechtsanwalt
Muser ersuchen müssen , für die Partei einzutreten . Dies
fei reine Erfindung . Zur Wahl selbst übergehend , er¬
klärt der Redner , es habe begreiflicherweise in Freiburg
unter den Parteigenossen Freude über den Ausfall der

Wahlmännerwahlen geherrscht , da etliche 1l>00 Centrums¬
stimmen und etwa 1300 liberale Stimmen abgegeben und
104 der Centrumspartei angehörige und 102 der libera¬
len Partei angehörige Wahlmänner gewählt worden seien,
so daß ein Sieg der Partei bei den Abgeordnetenwahlen
als gewiß geschienen habe . Nun sei aber ein Wahlmann
umgefallen , obwohl er erklärt habe , daß er der Partei
angehöre . Was den abgegebenen leeren Zettel betreffe ,
so sei die Frage die, ob damit eine Stimmabgabe er¬
folgt sei . Der § 63 sei hierbei nicht maßgebend , denn
er spreche nur von Stimmzetteln , welche für beanstan¬
det zu erklären sind, von weißen Zetteln spreche er nicht.
Weder in 8 63 , noch in der Wahlordnung überhaupt sei
eine ausdrückliche Bestimmung über die Behandlung von
weißen Zetteln enthalten ; wohl aber enthalte eine solche
die Verordnung über die Vornahme der Wahlmünner -
wahlen ; dort sei ausdrücklich in 8 19 gesagt , gänzlich
ungiltig seien leere Stimmzettel , und deren 8 20 im An¬
schluß an 8 19 besage , solche ungiltige „Stimmen " rc .
kämen nicht in Anrechnung , woraus erhelle , daß jene
Verordnung den weißen Zettel als wirklichen Stimm¬
zettel betrachte . Wenn aber ein weißer Zettel demnach
als Stimmenzettel anzusehen sei , so enthalte er auch eine
Stimmabgabe , die in ihrer Art unter Umständen nicht
ungerechtfertigt sei , wenn eben der Wähler aussprechen
wolle : stimmen wolle er , er halte aber die Nennung
eines zu Wählenden für zwecklos. Diese Anschauung
habe doch auch der Großh . Wahlkommissär vertreten , der
gewiß als erfahren in solchen Fragen angesehen werden
müsse und ein Kenner der Wahlordnung sei .

Es habe auch keiner der damals unter den liberalen
Wahlmännern anwesenden Juristen protestirt , als der
Wahlkommissär erklärt habe , die Wahl sei nach dem
ersten Mahlgang ergebnißlos . Wenn nun auch das H »he
Haus zu der Ansicht kommen sollte , die Ausführungen
des Redners seien nicht stichhaltig , so müsse doch soviel
zugegeben werden , daß die Frage eine zweifelhafte sei .
Herrschten aber Zweifel , so müsse die Wahl für ungiltig
erklärt werden , weil dies allein der Billigkeit entsprechen
würde im Hinblick auf den Widerspruch , der in dem Ver -
hältniß der bei den Wahlmännerwahlen abgegebenen
Stimmen hinsichtlich der Vertheilung auf die Parteien
und dem Wahlresultat bestände . Auch gebiete es die
Klugheit , die Wahl zu annulliren , denn man würde mit
der Giltigerklärung dieser Wahl nur die Zahl der Feinde
des indirekten Wahlsystems vermehren , deren es an sich
schon viele seien . Sollte trotzdem die Wahl für giltig
erklätx werden , so sei es nicht zu hindern , wenn der Abg .
Rau vd-n der Partei des Redners als das verkörperte
Wahrzeichen all der Schäden angesehen werde , die dem
indirekten Wahlsystem anhingen .

Der Abg . Muser hat sich zum Wort gemeldet , um
den Mitgliedern der Centrumspartei vor Allem zu
bezeugen , daß eine Auffdrderung seitens derselben an ihn ,
zur Begründung des »bigen Antrags , wie solches in
Zeitungen geschrieben worden sei , niemals ergangen sei .
Zur vorliegenden Frage selbst übergehend , hält es
Redirer für geboten , daß bei deren Prüfung alle politi¬
schen Nebenabsichten und Nebenrücksichten zurücktreten
müßten ; nur wenn von allen Seiten lediglich der Gesichts¬
punkt in 's Auge gefaßt werde , daß die vorwürfige Frage
eine rein juristische , rein formale sei , und wenn die Dis¬
kussion über dieselbe völlig leidenschaftslos sich halte ,
könne die Berathung ersprießlich sein . Diesen Stand¬
punkt einzunehmen , sei um so mehr geboten , als die
heute zu treffende Entscheidung von präjudizieller Bedeu¬
tung sei, sie schaffe eine Norm , die auch für die Zukunft
wesentlich werde . Ein Zweifel darüber scheine nun nicht
zu bestehen, daß der stattgehabte zweite Wahlgang ungil¬
tig sei , weil seine Vornahme der Bestimmung in 8 56
der Wahlordnung zuwider erfolgt sei. Nach Antrag der
Abtheilung und nach Ansicht des Ministeriums solle aber
die Wahl auf Grund der ersten Abstimmung für giltig
erklärt werden . Nun habe der Abg . Lauck darauf hin¬
gewiesen , daß eine klare Bestimmung im Gesetz nicht ent¬
halten sei ; Redner sei aber der Ansicht , daß die Wahl¬
ordnung doch eine solche enthalte , allerdings nicht in 8 63 ,
sondern in 8 65 . Richtig sei freilich , daß nirgends ausdrück¬
lich gesagt werde , wie ein unbeschriebener Zettel zu behandeln
sei , aber der Geist des Gesetzes gebe die Handhabe für
die Ansicht , daß ein ' unbeschriebener Zettel mitzuzählen
sei . Nach 8 63 der Wahlordnung seien solche Zettel
mitzuzählen , welche unleserlich geschrieben sind , oder den
Namen des Gewählten nicht hinlänglich bezeichnen. Des¬
gleichen sei aber auch ein leerer Stimmzettel mitzuzählen ,
weil in 8 65 der Wahlordnung gesagt werde . daß auf
einen der Vorgeschlagenen wenigstens eine Stimme mehr
gefallen sein müsse , als die Zahl der übrigen ihm nicht
zugefallenen Stimmen der Anwesenden betrage , damit er
als gewählt betrachtet werden könne , mit anderen Wor¬
ten : das Gesetz lege das Hauptgewicht darauf , daß der
zu Wählende ein derartiges Vertrauensvotum erhalten
haben müsse , um mit Fug und Recht als gewählt zu
gelten , das durch mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmen dargestellt sein müsse . Wenn also bei Fest¬
stellung der Majorität ein Zettel mitgezählt werde , bezüg¬
lich dessen nicht feststehe, welchen zu Wühlenden der Ab¬
gebende bezeichnen wollte , so müsse dies um so mehr von
einem weißen Zettel gelten . Bei Abgabe eines solchen
könne man zwar sagen , der Betreffende habe nicht
gewählt , gestimmt habe er aber , und in ganz deutlicher
Weise , indem er damit ausdrücke , Denjenigen wolle er
nicht wählen , der voraussichtlich die Majorität erhalten
werde . Wer also einen unbeschriebenen Zettel abgebe ,
„ stimmt ab " , er habe damit eine Handlung vollzogen .
Die Wahl des Abg . Rau sei hiernach für ungiltig - zu
erklären . Es sei übrigens das Vorkommniß bei der
fraglichen Wahl ein weiterer Beweis dafür , daß das
indirekte Wahlsystem verderblich , ja unsittlich sei .

Ministerialdirektor Geheimerath Eisenlohr nimmt
hierauf Veranlassung , der Anschauung der Regiermg
Ausdruck zu geben , wonach die Wahl des Abg . Rau auf
Grund der ersten Abstimmung als giltig erfolgt angesehen
werde : die Gründe hiefür seien von dem Abg . Kiefer
schon in erschöpfender Weise dargelegt worden . Es seien
diese Gründe auch von den Vorrednern nicht widerlegt
worden . Das Gesetz wolle , daß Derjenige bei der Wahl
Sieger sein solle, der mehr abgegebene Stimmen auf sich
vereinige , als alle übrigen Vorgeschlagenen . Niemals
aber stelle ein weißer Zettel eine Stimme dar , er könne
also auch bei Feststellung der Majorität der Abstimmen¬
den nicht in Betracht kommen , denn wer einen weißen
Zettel abgebe , thue gerade so viel , als ob er erklärte :
Ich stimme nicht ! In der Art zu wählen aber , wie der
Abg . Muser es für möglich halte , daß man nur negativ
sage. Den oder Jenen wähle man nicht, sei neu : eine
Abstimmung setze doch selbstverständlich voraus , daß der
Wähler Denjenigen auch bezeichne, den er wählen wolle ,
sonst habe er überhaupt nicht abgestimmt .

Der Beweis , den der Abg . Lauck heranziehe , indem er
auf die Verordnung über die Vornahme der Wahlmän¬
nerwahlen verweise , sei nicht stichhaltig , da durch jene
Verordnung das Wahlgesetz nicht geändert werden könne,
aber auch nichts geändert sei.

Was die Seitenblicke betreffe , welche die Vorredner
ans die Verwerflichkeit des indirekten Wahlsystems ge¬
worfen Hütten, so habe Redner jetzt keine Veranlassung ,
auf diese Frage näher einzugehen , da ja voraussichtlich
Gelegenheit dazu selbst noch im Verlaufe der Tagung
gegeben werden würde . Darauf aber müsse Redner Hin¬
weisen , daß das allerdings eine völlig falsche Auffassung
sei , daß die Wahlmänner zu stimmen hätten , wie die Ur¬
wähler es wünschten . Kein Vertrauensmißbrauch sei es ,
wenn der Wahlmanu nach seiner eigenen besten Ueber -
zeugung abstimme , sondern lediglich gewissenhafte Erfül¬
lung seiner Pflicht , die ihm aufgebe , ohne Rücksicht auf
Wünsche seiner Urwähler seine Wahl zu treffen , für die
er allein einzustehen habe . Darin liege eben die Bedeu¬
tung der indirekten Wahl , daß der Wahlmann wähle
und nicht nur die Stimmen der Urwähler abgebe .

Abg . Vogelbach will nur erklären , daß er dem An¬
trag der Mehrheit der Abtheilung nicht zugestimmt habe ,
weil die Entscheidung der vorwürfigen Frage lediglich
auf Auslegung beruhe , im Gesetz dagegen eine solche
Entscheidung nicht gegeben sei .

Abg . Pfister führt aus , der gesunde Menschenverstand
genüge , um zu der Ansicht zu gelangen , daß ein weißer
Zettel kein Stimmzettel sei , dazu bedürfe es keiner ju¬
ristischen Auslegung . Im vorliegenden Fall kenne man
Denjenigen ganz genau , der den fraglichen weißen Zettel
abgegeben habe , es stehe derselbe mit seinen politischen
Anschauungen zwischen den einzelnen Parteien , und da
er bei diesem L -chwanken seiner Ansicht zu einem Ent¬
schluß nicht kommen konnte , habe er eben einen weißen
Zettel abgegeben . Nun könne es doch nicht die Intention
des Gesetzes sein , einem solchen Zettel einen Einfluß auf
die Gestaltung des Wahlergebnisses beizulegen , denn der
Betreffende habe ja nicht wählen wollen und nicht ge¬
wählt . Der Grund , weßhalb bei dem fraglichen Wahlakt
die Mitglieder der Gegenpartei das Wahllokal verlassen
hätten , sei übrigens durchaus nicht darin gelegen gewesen ,
daß das Extrablatt der „ Freiburger Zeitung " im Saal
vertheilt worden sei — denn sonst glaubten die Betreffen¬
den der „ Freiburger Zeitung " doch auch nichts — , son¬
dern sie seien ihren geistlichen Führern gefolgt und hätten
nur weil das Resultat ihre Niederlage mit Sicherheit
dargethan , den Saal verlassen .

Abg . Marbe glaubt feststellen zu müssen , daß für
die Entscheidung des vorliegenden Falles seiner Ueberzeu -
gung nach nur der Gesichtspunkt der Machtfrage und
nicht der Rechtsfrage den Ausschlag geben werde . Für
diese Aeußerung zieht sich der Abgeordnete einen Ord¬
nungsruf durch den Alterspräsidenten zu . Redner be¬
merkt alsdann noch , daß er das von Seiten der Regie¬
rung Gesagte nicht unwidersprochen lassen könne . Es sei
bedauerlich . Diejenigen zu verherrlichen , die anders ge¬
stimmt Hütten , als es den Intentionen ihrer Urwähler
entspreche . Es sei Ehrensache eines jeden Wahlmannes ,
ein Mandat abzulehnen , wenn er es nicht dem Wunsche
des Auftraggebers gemäß verwalten wolle , eine gegen -
theilige Handlungsweise sei nicht Sache eines charakter¬
festen Mannes . Darum sei auch das indirekte Wahl¬
system die Schule der Charakterlosigkeit und lege Redner
Verwahrung ein gegen die Verherrlichung des Umfalls
eines Wahlmannes .

Abg . Stigler : Er habe sich gefreut , von dem Ab¬
geordneten Muser zu vernehmen , derselbe wolle bei seinen
Ausführungen auf einem objektiven Standpunkte stehen
bleiben , leider habe dieser Redner im Verlauf seiner Rede
dieses Versprechen nicht eingehalten . Die Frage , ob ein
weißer Zettel ein Stimmzettel sei , halte er , Redner , für
eine einfach zu lösende . Die Wahlordnung spreche über¬
all davon , daß die Wahlmänner auf den Stimmzettel
ihren Vorschlag zu schreiben hätten ; es könne aber doch
Jemand damit keinen Wahlvorschlag machen , daß er
einen leeren Zettel zurückgebe . Dies sei vielmehr die
deutlichste Weise, auszusprechen , daß man mit der Wahl
nichts zu thun haben wolle . Gewagt sei es. Demjenigen ,
der so vorgehe , gewisse Absichten in negativer Hinsicht
unterzuschieben , wie der Abg . Muser es zur Begründung
seiner Anschauung thun wolle . Wenn vielmehr der Wahl¬
berechtigte von seiner Berechtigung keinen Gebrauch
mache, so könne auch sein Nichtsthun von keinem Einfluß
auf das Wahlergebniß sein .

Ministerialdirektor Eisen lohr : Der Abg . Marbe
habe gesagt , vom Redner seien Diejenigen verherrlicht
worden , die anders gestimmt haben , als sie ihren Ur¬
wählern zugesagt hätten . Redner habe aber nur gesagt .



daß der Wahlmann kein Zwangsmandat vom Urwähler
erhalte , sondern lediglich seiner Gewissenspflicht nachzu¬
kommen habe bei seiner Abstimmung , nicht dagegen einfach
einer ihm vorgeschriebenen Marschroute zu folgen habe ,
und zwar gerade so wenig , wie die Abgeordneten selbst ,
die auch nach ihrer inneren Ueberzeugung und nicht nach
dem Belieben der Wähler zu stimmen verpflichtet sind .

Der Abg . Marbe erwidert , er habe eine Aeußerung ,
wie sie der Herr Regierungsvertreter unterstellte , nicht

gethan ; er habe nur gesagt , daß Diejenigen charakterlos
handelten , die anders wählen , als man von ihnen er¬
warte . Zu erscheinen und anders zu wählen sei nicht
ehrlich , ehrlich sei es nur gehandelt , die Wahl als Wahl¬
mann abzulehnen , falls man den Wünschen der Urwähler
bei der Abgeordnetenwahl nicht zu entsprechen vermöge .

Ministerialdirektor Eisenlohr weist den Vorredner

hierbei darauf hin , daß der Wahlmann verpflichtet ist,
die Wahl anzunehmen , und eine Ablehnung ihm nicht
sreisteht .

Hiermit schließt die Diskussion .
Abg . Kiefer , als Vorstand der 1 . Abtheilung , faßt

in -seinem Schlußwort hierauf das Ergebniß der Diskus¬
sion noch einmal zusammen , wobei er sich noch insbeson¬
dere gegen die Abgg . Marbe und Muser wendet , indem

er den Ausführungen des Ersteren entgegenhält , daß es
der Gesetzgebung zuwider laufe , zu verlangen , daß ein

Wahlmann sich den Wünschen seiner Urwähler anbequemen
muffe , und daß , wenn dem indirekten Wahlsystem die

Schuld zugeschoben werde für die Jrrthümer bei der

Freiburger Wahl , doch darauf hinzuweisen sei , daß auch
bei dem direkten Wahlsystem , wie es bei den Wahlen

zum Reichstag bestehe , schon manche Wahl wegen Form¬
fehlern umgestoßen werden mußte . Zudem hätten aber

die Parteigenoffen des Abg . Marbe damals den Wahl -

kommifsär durch ihr Verhalten in die Zwangslage
gebracht , durch welche er dann in einen Jrrthum versetzt
wurde . Die allergewagteste Behauptung habe aber der

Abg . Muser damit aufgestellt , daß er gesagt habe , der

unbeschriebene Zettel sei eine Stimme , und zwar abge¬
geben , um zu bekunden / der Wähler wolle den nicht
wählen , der die Majorität erhalten wird , da hiernach
eigentlich nur weiße Zettel abgegeben werden könnten ,
weil im Allgemeinen der Wähler von vornherein nicht
wissen könne , wer die Majorität erhalten werde .

Ein Stimmzettel an sich sei nur die Vorbereitung zur
Abstimmung , dazu müsse eine Stimme kommen , sonst bleibe

der Stimmzettel eben nur ein Zettel . Wie der Abg . Pfister
schon ausgeführt habe , sei die Frage am einfachsten lösbar

vom schlichten Menschenverstand : unmöglich könne man
eine Stimme abgeben damit , daß man doch keine abgebe .

Dem Abg . Vogelbach hält Redner entgegen , daß die

Begründung der Abstimmung desselben nicht stichhaltig
sei , denn einer Auslegung bedürfe es überall bei An¬

wendung der Gesetze und müsse eine Auslegung ja auch
dem cntgegenstehenden Entschluß des Abg . Vogelbach vor¬

ausgegangen sein , ehe er zu demselben hätte gelangen
können . Was den vom Abg . Lauck angezogenen § 19

der Verordnung über die Wahlmännerwahlen betreffe ,
so spreche der Wortlaut gerade für die Ansicht der Ab¬

theilung , indem dort eben ausdrücklich gesagt werde , leere

Zettel seien gänzlich ungiltig .
Redner bittet hierauf das Haus , es möge sich der Ab¬

stimmung der Abtheilung anschließen und daher auf Grund
der ersten Abstimmung die Wahl des Abg . Rau für gü¬
tig erklären .

Zu einer persönlichen Bemerkung erhält der Abgeord¬
nete Muser noch das Wort ; derselbe erklärt , er habe
nicht den Satz aufstellen wollen , daß Jemand schon von

vornherein wissen könne , wer die Majorität erhalten
werde , sondern er habe nur sagen wollen , wenn Jemand
einen unbeschriebenen Zettel abgebe , so wolle er damit
ausdrücken , daß er Den nicht wählen wolle , der im Ver¬

lauf des Wahlakts die Majorität erhalten werde .
Der Alterspräsident bringt nunmehr zunächst den

Antrag der Abgg . Lauck, v . Buol und Marbe zur Abstim¬

mung , der vom Haus abgelehnt wird , während hierauf der

Antrag der 1 . Abtheilung auf Giltigkeitserklärung der

Wahl des Abg . Rau , und zwar auf Grund der ersten
Abstimmung , genehmigt wird .

GrotzherzogLhum Baden .
Karlsruhe » den 23. November .

I (DicEin nahmen der badischen Bahnen ) betrugen
im Monat Oktober :

auSdew mir » em aus son - Januar -
Personen - Güter - üigen Summa bis mit

verkehr verkehr ,Qu - ilen Oktober
nach Provisor . M . M . ! M . M . M .

Feststellung 1889 1 202 198 2 684 731 274 124 4 161053 36 769 922
nach Provisor .

Feststellung 1888 1175 996 2 483 581251 868 3 911445 34 264 265
nach definitiv . ! ! !

Feststellun g 1888 1 171 535 2 545 986 272 9293 990 450 34 768 545
Im Jahre 1889

gegen die prov .
Einnahme des
Jahres 1888

mehr 26 202 201150 22 256 249 608 2 505 657
weniger — — — — —

und gegen die de - z !
finitive Ein - ^ ;
nähme des Iah - .
res 1888 mehr ! 30 663 138 745 1195 170 603 2 001 377

weniger ! — — — — ^ —

8d :iv . ( Mittheilungen aus der Stadtrathsi '
itzung )

van gestern . Nachdem der M a l c r at e li er b a u zur Benützung
fertig gestellt ist, soll derselbe mit Wirkung vom 1 . Dezember
d . I . an dem Großh . Ministerium der Justiz , des Kultus und
Unterrichts in Miethe gegeben werden . — Dem Polizeisergean -
tcn Lauer , welcher die Urheber der kürzlich verübten vielfachen
Beschädigungen in den Anlagen des Kaiserplatzes sowie in ver¬

schiedenen Vorgärten der Westendstraße :c . ermittelt hat . wird
aus der Stadtkaffe eine Belohnung von 50 M . bewilligt .
— Zwischen dem Großh . Oberschulrath und dem Stadtrath wur¬
den neue Satzungen für die Höhere Mädchenschule ver¬
einbart , welche dem Bürgerausschuß zur Zustimmung unterbreitet
werden sollen . — Auf Ansuchen des Schwarzwaldvereins —
Sektion Karlsruhe — wird die Herstellung eincsBrück -
chcns über den Scheidegraben im Durlacher Wald , wodurch
eine nähere Verbindung mit dem Gebirge bei Ettlingen ermög¬
licht wird , auf städtische Kosten übernommen . — Herr Pfcrde -
und Dampfhahndirektor Schmidt sucht um käufliche Ab¬
tretung des vor seinem Anwesen (früher Bildhauer Binz )
an der Durlacherallee Nr . 2 4 gelegenen , in die Bauflucht fallen¬
den , städtischen Geländestreifens von 74 Quadratmeter nach . Dem
Wunsche wird , vorbehaltlich Bürgerausschußzustimmung , will¬
fahrt . — Ein mit Blechnermeistcr Rudolf RuPp abgeschloffe¬
ner Vertrag über die Abtretung von 24 Quadratmeter Gelände
an die Stadt , behufs Verjbreiterung der Schwanen -
straße , wird ebenfalls dem Bürgerausschuß mit Antrag auf
Zustimmungsertheilung vorgelegt . — Ein am 18. November
vorgenommencr Kassensturz bei den dem Armenkasicverrech -
ner unterstehenden Kaffen gab zu Beanstandungen keinerlei An¬
aß . — Ein Gesuch umAuswanderungserlaubniß

für den 16 Jahre alten Sigmund Seeligmann von hier
wird dem Großh . Bezirksamt unbeanstandet vorgelegt .

2 Freiburs , 21 . Nov . (Kinderkochschule . — Kirchen¬
bau . — Volksbad . — Goldene Hochzeit .) Ihre König¬
liche Hoheit die Erbgroßherzogin geruhte in Begleitung
der Oberhofmcisterin Freifrau v. Laroche am Samstag die vom
hiesigen Luisen - Frauenverein eingerichtete Kinderkochschule mit
Höchstihrcm Besuch zu beehren . Ihre Königliche Hoheit nahm
von den gesammten Einrichtungen eingehend Kenntniß und be¬
glückte die Kinder durch huldvolle Theilnabme und freundlichen
Zuspruch . — Vom Erzbischöflichen Ordinariat ist dem Stadt¬
rath ein Erlaß des Großh . Finanzministeriums mitgetheilt wor¬
den . wonach im Domänenbudget für 1890 91 Mittel für den
Neubau einer katholischen Kirche in der Vorstadt Wiehre vorge¬
sehen sind und seitens der Domänendirektion Auftrag zur Aus¬
arbeitung der Baupläne ergehen wird , sobald Einigung über
den der neuen Kirche zu gebenden Umfang erzielt sein wird . Die
neue Kirche soll auf dem Schillerplatz erstellt werden . — Ein
hiesiges Blatt macht den Stadtrath und den Ortsgesundeitsrath
auf die Nothwcndigkeit der Erstellung eines modern eingerichteten »
für einen geringen Geldbetrag zugänglichen Volksbades auf¬
merksam . Der Werth der Tiefkanalisation und anderer Einrich¬
tungen dieser Art werde durch den Mangel eines BadeS für die
minder bemittelte Bevölkerung sehr geschmälert . — Heute beging
Herr Privatier E . S e r a m i n dahier mit seiner Gattin die

Feier der goldenen Hochzeit. Herr Seramin hat sich in jüngeren
Jahren als langjähriges Mitglied des Stadtraths zahlreiche
Verdienste um Freiburg erworben , welche der Stadtrath in einem
dem Jubilar von einer Deputation überreichten Glückwunsch¬
schreiben in besonders anerkennender Weise ehrte .

L . « illingeu , 20 . Nov . (Eine kleine aber wohlgc -

lungene Feier ) fand dieser Tage auf der benachbarten Ar -

beitcrkolonie Ankenbuck statt . An Stelle der finstern , nicht
ausreichenden Stube , welche bisher den Kolonisten als Speise¬
raum und Aufenthaltsort für Freistunden am Abend und an
Sonn - und Feiertagen gedient hatte , ist nun im Laufe des ver -

floffenen Sommers eine Helle , geräumige Halle erbaut und die

unzureichenden Wirthschqflsgebäudc sind durch neue Räume er¬

gänzt worden . Zur Einweihung derselben Räume trafen am
Nachmittage mehrere Mitglieder des Lokalkomitu 's für die Ar -

beiterkolonie aus Bilfingen auf dem Ankenbuck ein . Die Kolo¬
nisten hatten den neuen Saal geschmackvoll dekorirt . Der Vor¬
sitzende des Lokalkomits 's , Herr Oberamtmann Haape , wandte
sich zunächst mit einer Ansprache an die Kolonisten und schloß
mit einem von allen Anwesenden freudig aufgenommenen Hoch
ans den erhabenen Protektor der Kolonie » unfern Großbcrzog .
Nach dem Gesang der Nationalhymne dankte ein Kolonist im
Namen der anderen allen Gönnern und Freunden der Anstalt ,
schilderte den Segen der Kolonie , die dem Arbeitslosen geregelte
Arbeit und geordnete Lebensweise in einem wohnlichen Heim ge¬
währe , und versprach namens seiner Genoffen , daß sic sich durch

Fleiß und Wohlverhalten der empfangenen Wohlthatcn würdig
erzeigen wollten . Stehend sangen daraus die 60 Kolonisten das
Lied : „Großer Gott , wir loben Dich !" Im weiteren Verlauf
der Feier trugen einige Kolonisten paffende Gedichte vor , auch
wurden verschiedene schöne Volkslieder gesungen . Sodann wurde
des Hausvaters und der Hausmutter , sowie der Leiter des Ver¬
eins ehrend gedacht. Es war ersichtlich , daß die kleine Feier
sehr wohlthuend auf die Gemütber der Kolonisten wirkte . Nach
dem Zeugniß des Hausvaters haben dieselben an der Herstellung
des Baues eifrig und fleißig mitgearbeitet und sich überhaupt in
den letzten Monaten gut gehalten , Daß auch sonst auf der Ko¬
lonie Tüchtiges geleistet wird , beweisen die fünf Preise für Ge¬
flügel und landwirthschaftliche Erzeugnisse , welche nach einstim¬
migem Urtheil der Sachverständigen auf dem jüngst in Donau -

eschingen abgehaltenen landwirthschaftlichen Gaufest der Arbcitcr -
kolonie zuerkannt wurden . Es möge dies den Gönnern der Ko¬
lonie ein Zeichen sein , daß sie ihre Wohlthaten einer in erfreu¬
licher Entwickelung begriffenen Sache widmen , und möge gerade
in diesen Tagen die Herzen edler Menschenfreunde auf 's neue
willig macken , Gaben für die Christbescherung und die Bedürf¬
nisse des Winters der segensreichen Anstalt zukommen zu lassen .

Theater und Kunst .
— Karlsruhe , 22. Nov . ( K o n z e r t b c r i ch t .) Vergan¬

genen Mittwoch Abend brachte der Philharmonische Verein in
genußvoller und erhebender Weise Bachs Weihnachtsoratorium
zur Aufführung . Seinem Zwecke gemäß , für den Gottesdienst
verwendet zu werden , besteht dieses Werk aus sechs kleineren
Theilen , deren Inhalt auf die drei Weihnachtsfeste , den Neujahrs¬
tag , den Sonntag nach Neujahr und das Fest der Erscheinung
Christi hinmeist ; es ist also kein Oratorium im eigentlichen
Sinne des Wortes , sondern bildet eine Reihe cantatenartiger
Kompositionen , die in einem gewissen inneren Zusammenhänge
zu einander stehen . Der Weihnachtsstimmung tragen die drei
ersten Thcile vor Allem schon dadurch in überaus anziehender
Weise Rechnung , weil in ihnen mehrfach die eigentlichen Weih¬
nachtsmelodien zur Verwendung kommen . Nicht uninteressant
ist cs , zu wissen, daß ein großer Theil der Gesangsstücke nicht
etwa speziell für das Weihnachtsoratorium , sondern für weltliche
Werke kompsnirt war und von Bach lediglich in das Weihnachts¬
oratorium herübrrgcnommen worden ist , zu welchem Zwecke er
theilweise selbst einen anderen Text verfaßt hat . Dazu gehört
gleich der Eröffuungschor „ Jauchzet , frohlocket !" Dieser Chor
stand ursprünglich in einer Festmusik zum Geburtstage der
Königin . Der Text lautet daselbst : „Tönet ihr Pauken , er¬

schallet Trompeten ! " , worauf sich auch das mit Paukenschlag
und Trompetenschall beginnende Orchesterspiel bezieht . Einer
weltlichen Komposition gehörte ferner die edle, tief empfundene
Alt -Arie des ersten Tbciles an . Sie besang dort die Standhaf¬
tigkeit des Herkules gegen die Verlockungen der Wohllust -, jetzt
heißen die Worte : „ Bereite Dich , Zion , mit zärtlichen Trieben ,
den Schönsten , den Liebsten bald bei Dir zu feh'n !" Auch die
wegen ihres anmuthigen , einschmeichelnden Charakters besauders
beliebte Echoarie behandelt an ihrem ursprünglichen Platze die
Erzählung des Herkules am Scheidewege . „Treues Echo dieser
Orten , sollt ich bei den Schmeichelworten süßer Leitung irrig
sein , gib mir doch zur Antwort nein !" fingt Herkules , uud das
Echo antwortet in der ersten Strophe mit nein , in der zweiten ,
der gestellten Frage entsprechend, mit ja . Die Uebcrtragung
verschiedener , ursprünglich weltlich gedachter Musikstücke in das
Weihnachtsoratorium kann natürlich die Bewunderung dieser
Schöpfung kaum beeinträchtigen , denn sie schädigt keineswegs
den frommen , weihevollen Charakter des Werkes und veranlaßt
nirgends einen schroffen Widerspruch zwischen der Tansprache
und den Textwarten . Sic liefert eben einen interessanten Beleg
dafür , daß der Musik oft sehr verschiedenartige Deutungen ge¬
geben werden können und daß gerade Bach , der nicht allein seinen
kirchlichen , sondern auch weltlichen Werken einen ernsten , strengen
Zug verlieh , eine derartige Uebcrtragung ohne Scheu wagen
durfte . Das Weihnachtsoratorium erfreut und fesselt vor Allem
durch seine Einfachheit und Volksthümlichkeit , feine Fülle an
schönen ausdrucksvollen Melodie », durch de» ausgesprochenen
Zug lebendiger Festesfreude und kindlicher Frömmigkeit . Einen
riesen Eindruck machen insbesondere die Chöre , sawohl diejenigen
größerer , kunstvoller Form , als die einfachen vierstimmigen
Choräle . Eine ergreifende Wirkung übt von den letzteren schon
der erste Cboralgefang : „Wie soll ich Dich empfangen !" auf
den , des Meisters tiefsinnige Absicht verstehenden Zuhörer aus .
Die Begrüßung des Christkindes geschieht mit der tiefernsten
Melodie : „O Haupt voll Blut und Wunden !" , um hier schon
den Leidensweg des Erlösers anzudeuten .

Die Aufführung des Werkes ging unter der Leitung des Herrn
Mottl recht glücklich von statten . Mt erfreulicher Klangfülle
und Sicherheit wurden die Chöre dargeboten . Besondere Her¬
vorhebung scheinen uns zu verdienen : der mit edler Klangwir¬
kung gesungene erste Choral , der durch Kraft und Lebendigkeit
ausgezeichnete Eingangschor zum 2 . Theil . der machtvoll ge¬
steigerte Schlußchoral deS 3 . Theiles , der klangschöne, in allen
Gegensätzen eindrucksvoll wiedcrgegebcnc Eingangschor deS 4.
Theiles und der feinsinnig abgewogene , zart verklingende Choral :
„ Ich steh' an Deiner Krippen !" im letzten Tbeilc . Nicht ver¬
gessen sei der Knabenchor , welcher durch den lauteren , frischen
Klang der Stimmen und das beherzte , sichere Eingreifen der
jugendlichen Sänger von schönster Wirkung war . Unter den
Solisten behauptete Fräulein Fritsch den Vorrang . Ihre Helle ,
von natürlichem Wohllaut erfüllte und trefflich geschulte Stimme
eignete sich sehr gut für die Engelsbotschaft an die Hirten und
die kindlich -frommen Bitten an den neugeborenen Wcltbeiland .
Mit besonders schöner Tongebung , technischer Korrektheit und
innigem , gläubig vertrauensvollem Ausdruck bot die Künstlerin
das Echolied . Die Tenorpartie wurde von Herrn Rosenberg
gleichfalls in sorgfältiger künstlerischer Weise dargcboten . Herr
Plan ! erfreute als Vertreter der Baßpartie hauptsächlich durch
Klangfülle und Wohllaut der Stimme , sowie durch warm be¬
seelten Ausdruck : im Uebrigen verlangt der Stil dieser Musik
wohl ein vollendeteres Tragen und Binden der Töne . Mit An¬
erkennung sei noch des Fräulein Fried lein gedacht.

Literatur .
In dem Novemberheste von Velbagen <d Klasings Reue »

Monatshefte « finden wir „ Das moderne Athen " von einem
intelligenten Beobachter , dem dänischen Doktor Centerwall , äußerst
lebendig geschildert . Im übrigen ist auch das dritte Heft ein
greifbarer Beweis , wie Velhagcn L Klasings Neue Monatshefte
ihrem Ruf als „ vornehmste der illustrirten Monatsschriften "

gerecht zu werden wissen.
Ein literarischer Weihnachtskatalog , wie er in gleicher Zu¬

sammenstellung einzig dastehen dürfte , ist « rockhaus ' Katalog
« « »gewählter Werke der ausläudischen Literatur , der von
F . A . Brockhaus ' Sortiment und Antiquarium in Leipzig in
neuer Ausgabe für 1890 hcrausgegeben worden ist. Derselbe
verzeichnet auf 228 Seiten Grvßoktav , systematisch geordnet , in
sorgfältiger Auswahl die hervorragendsten Erscheinungen der
französischen , englischen, italienischen , spanischen, portugiesische » ,
dänisch - norwegischen , schwedischen , niederländischen , russischen ,
polnischen , rumänischen und neugriechischen Literatur , und berück¬
sichtigt sowohl die älteren als auch die neuesten Werke . Der
Katalog empfiehlt sich Allen , welche für ausländische Literatur
Interesse haben , als Rathgeber bei der Auswahl von Fest¬
geschenken . bei Zusammenstellung oder Ergänzung von Biblio¬
theken ebenso wie bei der Wahl der täglichen Lektüre .

Handel und Verkehr .
Auszug aus der amtlichen Pateotliste über die in der Zeit

vom 13 . bis 20 . November erfolgten badischen Patentanmeldungen
und - Ertheilungen , mitgetheilt vom Patentbureau des Civil -
ingenieurs K > Müller in Freiburg i . B . Anmeldungen -
A . Bensingcr in Mannheim , Herstellung von Celluloidplatten . —
Vr . Aug - Bücher in Heidelberg . Verfahren und Mittel zur Ver¬
tilgung von Rost auf Gegenständen aus Eisen oder Stahl —
Joh . Fr . Volk in Freiburg i . B . , Zapfloch -Berschluß . — ö . E r -
lbeilung : Nr . 50251 , W . Lederle in Freiburg i . B . , Bohr¬
maschine ; vom 18. Juni 1889 ab . 1, . 5516.

Bremen , 22 . Nov Petroleum -Markt . Schlußberickt . Stan¬
dard white toco 7.25 . Fest. — Amerikanisches Schweine¬
schmalz , Wilcox . 36 '/r.

« sin , 22 . Nov . Weizen per Novbr . 19 .70, per März 1S .S0 ,
Roggen per Nov . 16.85, per März 17.15. Rübül per 50 k- per
Mai 68 .20, per Olt . — .

Antwerpen » 22 . Noo . Petroleum - Markt . Schlußbericht .
Raffinirtes , Type weih, dispon . 17 ' , ? . »er Novbr . 17 ^/s, per
Dezbr . 17V? , per Jan .-März 17 '/. . Still . Amerik . Schweine¬
schmalz , nicht verzollt , dispon . , 88 V2 Frcs .

VariS , 22 . Nov . Rüböl ver November 79.50 , per Dezember
79 .50 , per Jan .-April 79 .75 , per März -Juni 76.—. Still . —
Spiritus per November 35.70, per Mai - August 39 .50 . Beh . —
Zucker , weißer , Nr . 3 . per 100 Kilogr . , per November 32 .30 ,
per März - Juni 34.10. Still . — Mehl , 12 Marques , per
November 50 .80 , per Dezember 51 .30 , per Jan .-Apr - 51 .90 ,
per März - Juni 52.60. Beb . — Weizen per November
22 .25 , per Dezember 22.30, per Jannar - Avril 22 80 , per März -
Juni 23 .25 . Beh . — Roggen per November 14.50 , per Dezbr .
15 .—, per Januar -April 15.25, per März -Juni 16. Still . —
Talg 57 .50 - Wetter : schön .

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Harder in Karlsruhe .
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4 . 16! Tendenz : —.

Das Mo-cwaaren-, Seiden -
« Teppich- und Damenconfections - Geschäft

145 Liti86,-8tr . 8 . liiti lsruke
beehrt sich hiermit anzuzeigen , daß die Neuheiten in

farbigen Kleiderstoffen und Kleidertuchen , schwarzen Kleiderstoffen , schwarzen
und farbigen Seidenstoffen , Ball - und Gesellschaftsstoffe« , Costümes und

Costnmeröcken, Regenmänteln , Jacken, Wintermänteln , Plüschvisites , Rad
mänteln , Abendmänieln , Ballumhänge «, Trieottaillen , Morgenkleidern , Unter
rocken, Kindermänteln , Tricot - Anzügen für Knaben , Tricot - Kleidchen für
Mädchen n s w.

in großer Auswahl eingetroffen sind .
AW- Anfertigung nach Mast von Confeetions und Costümes von den einfachsten

bis zu den elegantesten Ausführungen . "WU
Muster , sowie Aufträge von 2« Mark an werden portofrei versandt . A . 128.

! A .196. Nr . 985 Gemeinde Malsch » AmtsgerichtshezirkS Ettlingen .

Öeffentliche Aufforderung
! zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs - und

Unterpfandsrechten.
i Diejenigen Personen, zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder Unter-
«Pfandsrechten länger als 30 Jahre in den Grund - oder llnterpsandsbüchern

der Gemeinde Malsch , Amtsgcrichtsbczirks Ettlingen ,
>cmgeschricben sind, werden hiemit auf Grund des Gesetzes vom 5. Juni 1860,
! die Bereinigung der Unterpfandsbücher betr . (Reg .Bl . S . 213 ) , und des Gesetzes
i vom 28 . Januar 1874 , die Mahnungen bei diesen Bereinigungen betr. (Ges. -
! und Verordn .Bl . S . 43 ) aufgefordert , die Erneuerung derselben bei dem untcr-
! fertigten Gewähr- und Pfandgericht unter Beobachtung der in 8 20 der Voll-
! zugsvcrordnung vom 31 . Januar 1874 ( Ges .- und V .-Bl. S . 44) vorgeschrie-
! denen Formen nachzusuchen , falls sie noch Ansprüche auf das Fortbestehen
! dieser Einträge zu haben glauben, und zwar bei Vermeidung des Rechtsnach-
! theiles, daß die
! innerhalb sechs Monaten nach dieser Mahnung
! nicht erneuerten Einträge werden gestrichen werden .

Dabei wird bekannt gemacht , daß ein Verzeichniß der in den Büchern
» ! genannter Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge in
» dem Gemeindehaus- zur Einsicht offen liegt und daß diese öffentliche Verkündi-
> j gung der Mahnung als Zustellung an alle , auch die bekannten Gläubiger gilt.
» > Malsch, den 22 . November 1889 .
W « Das Gewähr- und Pfandgericht. Der Bereinigungskommiffär :
I ! Mayer , Bürgermeister. Kästner , Rathschreiber.

A: 134. 1 . Karlsruhe .

Zucht- , Nutz- und Kleinviehmar!
Dienstag den 3. Dyember d. I .

in den Räumen des städtischen Schlacht - und Viehhofes dahier.
Karlsruhe , den 21 . November 1889.

Der Sladtrath .
Lauter .

_ Schumacher.

KglWe GeseMast für 7.-.^ . ^ .
" - . . . . ..

A.194 . Laut Beschluß der heutigen Generalversammlung wurde die Divi¬
dende für das Betriebsjahr 1888 89 auf M . 40 pro Actie festgesetzt; , die Aus¬
zahlung derselben findet bei unserer Gescllschaftskasse in Waghänscl , sowie
bei dm Herren : . ^ ^ .

M . A. von Rothschild L Söhne , Frankfurt a . M - , « alomon
Oppenheim Fm , L Cie . , Köln . W . H . Ladenburg L Söhne ,
Mannheim , »er Rheinischen Creditbank in Mannheim und deren Fili¬
ale « in Karlsruhe , Heidelberg , Freiburg und Konstanz

v»m Ä. Dezember d . I . an gegen Rltckgabc des Coupons Nr . 16 statt.
Mannheim , 21 . November 1889.

Der Ausftchlsraty.
_ Oarl I. aliendurg .

A . 195. 1 . Baden - Baden .

Grosze Fahrnitzversteigernng.
Mittwoch de» 11. Dezember d. I . und die folgenden Tage,

Vormittags 9 und Nachmittags 2 Uhr anfangend , wird das Mobiliar
der früheren Villa 6ort8olisl<ofs , heute Villa stes kioses , in Baden -
Baden , Ludwig - Wilhelmstraße 6, umfassend sämmtliche in der Billa
befindlichen

hochfe ne« Möbel , Smyrna - Teppiche , Vorhänge ,
Oelgemälde , antike Vasen und Porzellan (u a ein com-
pletes Meißener Service , sowie Kunstgegenstände jeder
Art ; serner Silberzeug , einen Kaffenschrank, vollstän¬
dige Kücheneinrichtung , Weistzeug u s . w u s w

gegen Baarzahlung öffentlich meistbietend versteigert werden.
Sämmtliche Gegenstände können in der Villa drei Tage vor der

Steigerung eingesehen werden.
Baden - Baden , den 20 . November 1889.

Der Verwalter : Hi « .
Bürgerliche Rechtspflege .

Aufgebot.
A . 168 . 2 . Nr . 19,561 . Lörrach .

Das Großh . Amtsgericht Lörrach hat
heute folgende

Aufgebote
erlaffen :

Es besitzen ohne genügende Erwerbs -
nrkunden:
». Die Stadtgemcinde Lörrach :

1 . Lagerbuch Nr . 38 . 7 Ar 45 Mir .
Marktplatz , einerseits der Basler -
und Wallbrunnstraßc . anderseits
Friedrich Keser, Otto Ebner und
Brauereigesellschaft z . Storchen .

'
2 . Lagerbuch Nr . 40 und von 583 .

Das Adlergäßchen und Rumpcl -
gäßchen im Flächenmaß von 5 Ar
74 Meter vom Marktplatz bis zur
Kirckstraße und von da bis zur
Zollstraße ( jetzt Bahnhosstraßc)
gebend .

3 . Lagerbuch Nr . 57 . 82 Mtr . Weg
im Ortsetter , einerseits Friedrich
Reitter , Gottlieb Schmidt , Albert
Britsch , anders. I . I . Grether -
Dictschy Witwe.

4 . Lagerbnch Nr . W . 1 Ar 36 Mtr .
Weg (genannt „Brühlgäßle " ). geht
von Grundstück Nr . 71 ( Eisen- ,

bahn) bis zu Grundstück Nr . 96 -
( Ersich ) .

5 . Von Lagerbnch Nr . 94 : 41 Ar
3 Meter Stadtgraben , Weg und
öffentlicher Play , geht von Grund - :
stück Nr . 2780 (Jak . Merklin ) im !
Gewann Nebenalter bis zurRhein - «
felderstraße bei Grundstück Nr . 865
( Fr . Kübler Witwe) im Gewann ^
Obermatten , dann von Grundstück !
Nr . 843 (K . F . Müller ) bis zu
Grundstück Nr . 92 » (Kreuzstraße)
und sodann im Grundstück Nr . 547
«Fr . Vortisch ) bis zu Grundstück
513 (KöchlinBaumgartnerLCie . ) .

6 . Bon Lagerbnch Nr . 139 : 7 Ar
84 M . Bergstraße (früher Schür -
kengaffe) , von der Wallbrunnstraße
bis zur Friedrichstraße gehend.

7 . Lagerb. Nr . 211 . 63 Ar 90 Mtr .
Güterweg (gen . „Hagenstraße" ) ,
geht von Grundst . Nr . 216 (Palm¬
straße ) an bis zur Gemarkungs¬
grenze gegen Thumringen bei
Grenzstein Nr . 36 und 37 .

8 . Von Lagerbuch Nr . 251 « : 1 Ar >
49 Meter Weg , von der Thurm¬
straße bis zu Grundst . Nr - 251b !
gehend , neben Magdalena Häg !
und der Vorsckußbank . >

9 . Von Lagerbnch Nr . 400 : 3 Ar !

31 Meter Weg , gen . Ricswcg, !
von der Thumringerstraße (Her- ^mann Wcnner und Wilb . Meyer ) ^
bis zur Badstraße gehend . !

10 . Lagerb. Nr . 455 . 82 Ar 82 Mtr . !
Straße ( Teichstraße n . Tüüinger - !
straße ) , vom Ende der Basler¬
straße und Anfang der Thnrm -
straße bis zum Wiesenfluß und
von da bis zur Gemarkungsgrenze
gegenüber Tüllingcn .

11 . Lagerb. Nr . 456 . 22 Ar 32 Mtr .
Straße ( genannt Herrenstraße) ,
von der Baslerstraße bis zur
Teichstraße gehend .

12 . Lagerb. Nr . 464 . 3 Al 29 Mir .
Weg ( gen . Kirchgäßle od . unteres ^
Gäßlc ) , von der Herrenstraße bis «
zur Teichstraße gehend .

13 . Lagerb. Nr . 475 . 2 Ar 49 Mtr .
Weg (gen . Kirchgäßle oder oberes >
Gäßle ) , von der Herrcnstraße bis
zur Teichstraße gehend .

14. Lagerb. Nr . 501 . 2 Ar 23 Mtr .
freier Platz , einser . Fr . Glünkin ,
Paul de Roche , Fr . Gutermann, '
Fr . Vogelbach Erben und Alois !
Meier , anders. Baslerstraße .

15 . Bon Lagerbuch Nr . 511 : 2 Ar
72 Meter Weg ( genannt Teich¬
weg ) . von dem Mühlewcg bis zur ^
Teichstraße gehend . >

16 . Lagerb. Nr . 513 -2. 4 Ar 77 Mtr . !
Weg (genannt Mühlcnweg) , von
der Herrenstraße bis zum Kanal !
und von da bis zu Grundstück
Nr . 514 ( H . Seifert ) gehend . «

17. Lagerb. Nr . 539 . ö Ar 40 Mtr . ^
Weg (genannt Kirchweg) von der '
Herrenstraße bis zum Kirchplatz «
gehend .

18. Lagerbuch Nr . 548 . 16 Meter
Ärunnenplatz , eins . Gymnasium , -
anders. Basterstraße .

! 19. Lagerbuch Nr . 559 . 9 Meter «
Ärunnenplatz , eins . Ehr . Strob -
maier und Horace Köchlin, ands.
Basterstraße . !

20 . Lagerb. Nr . 610 . 3 Ar 20 Mtr .
'

Weg, einers . Alb . Lacher , anders.
Gemarkung Stetten .

21 . Lagerb. Nr . 681 . 1 Ar 60 Mtr .
Weg im Ortsettcr ( gen . Stctten -
aafse ) , einers . Reinhard Vortisch- ,
Raillard , anderseits Leon Baum¬
gartner Witwe.

22 . Lagerb. Nr . 683 . 11 Ar 15 Mtr .
Weg im Lcuselhardt , geht von ^
Gürerweg Nr . 855 (Köchlinstraße)
dem Grundstück Nr . 682 entlang
bis zu Grundstück Nr . 727 .

23 . Lagerb. Nr . 706 . 2 Ar 2i Mtr .
Güterweg im Leuselhardt , geht
von Güterwcg Nr . 683 bis zn
Grundstück Nr . 785c

24 . Lagerb. Nr . 757 . 8 Ar 53 Mtr .
Güterweg im Leuselhardt, , geht
von Güterweg Nr . 683 bis zu
Güterweg Nr . 786 und von da
bis zn Grundstück Nr . 815 .

25 . Lagerbuch Nr . 765 . 3 Ar 99 Mtr .
Güterweg allda , geht von Güter¬
weg Nr . 757 bis zu Grundstück
Nr . 785 .

26 . Lagerbuch Nr . 786 . 7 Ar 24 Mtr .
Güterweg allda , geht von Grund¬
stück Nr . 785 bis zur Gemarkung
Stetten .

27 . Lagerbuch Nr . 821 . 1 Ar 78 Mtr .
Oedung allda , einers . Jos . Billich,
anders. Fr . Stall .

28 . Von Lagerbuch Nr . 855 : 57 Ar
78 Meter Güterweg ( genannt

29.

30.

31

32 .

33

34.

35

36.

37

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46.

Köchlinstraße) , geht von der Wall¬
brunnstraße bis zum Stadtwald
und diesem entlang bis zu Grund¬
stück Nr . 2801 (Ncbcnalter) .
Lagerbuch Nr . 1495 . 2 Ar 8 Mtr .
Güterwcg im Hühnerberg , geht
von Güterweg Nr . 999 (Hüh¬
nerbergweg) bis zu Grundstück
1500 ( Reutfeld der Gemeinde) .
Lagerbuch Nr . 2050 . 75 Meter-
Gr oben im Alten, einers . Reinh .
Vogelbach Däublin , anders. Joh .
Fr . Vogclbach Erben .

. Lagerbnch Nr . 2369 . 15 Ar 2 Mtr .
Güterweg im Hummel, geht von
Grundstück Nr . 2338 ( Fr - Keser )
bis zur Tüllingerstraße .

. Von Lagerbuch Nr . 2370 : 2 Ar
97 Mir . Güterweg allda, geht von
Güterweg Nr . 2569 bis zu
Grundstück Nr . 24 3 (Anton
Flath ) .
Lagerbuch Nr . 2390 . 1 Ar 31 Mtr .
Güterweg im Hummel, geht von
Güterweg Nr . 2369 bis zur Ge-
matkung Tüllingen .
Lagerbuch Nr . 2406 . 2Ar12Mtr .
Güterwcg allda , geht längs der
Gemarkungsgrenze gegenüber
Tüllingen bis zur Gemarkung
Thumringen .
Lagerbuch Nr .2421 . 1lAr19Mtr .
Güterweg im Lögelhardt, gebt
von Güterweg Nr . 2369 bis zu
Güterweg Nr . 2449 .
Lagerbuch Nr . 2432 . 3 Ar 48 Mtr .
Gürerweg allda, geht von Güter¬
weg Nr . 2421 bis zu Grundstück
Nr . 2447 ( PH . Ocstreicher ) .
Von Lagerbnch Nr . 2449 : 3 Ar
44 Mtr . Güterweg im Letten
(genannt Oetlinger Pfad ) , geht
von der Tüllingerstraße bis zur
Gemarkung Lüllingen .
Von Lagerbnch Nr . 2544 : 22 Ar
86 Mtr . Güterwcg in der oberen
Steghalden,geht von derTüllinger-
straße bis zur Gemarkung Stetten .
Lagerbuch Nr . 2545 . 2Ar84Mtr .
Güterweg in der oberen Steg -
Halden , geht von Güterwcg Nr .
2544 bis zu Grundstück Nr . 2480
( I . Fr . Friedlin ) .
Lagerbuch Nr - 2641 . 1 Ar 26 Mtr .
Güterwcg im mittleren Lacken -
brunncn , geht von Güterweg Nr .
2544 bis zu Güterweg Nr . 2663 .
Lagerbuch Nr . 2663 . 8Ar42Mtr .
Güterwcg im mittleren Lacken -
brunnen, geht von Güterweg Nr .
2544 bis zur Gemarkung Stetten
bei Grenzmarke 5.
Lagerbuch Nr . 2689 . 2Ar84Mtr . .
Güterwcg im niederen Lacken-
brunnen, geht von Gütcrweg Nr . -
2663 bis zu den Grundstücken !
Nr . 2667 und 2669 .
Lagerbuch Nr . 2842 . 88 Ar 92Mtr .
Güterwcg (alteRheinfelderstraße) ,
gebt von der Landstraße Grund - «
stück Nr . 26 bis zum Gemeinde- ,
walddistrikt„Schwarzer Graben " .
Lagerbuch Nr . 2877» . 18 Ar .
9 Mtr . Güterwcg von den Grund¬
stücken Nr . 2856» , 2873 , 2876»
und 2890 im Gewann Weilert .
Lagerbuch Nr . 2994 . 2 Ar75Mtr . «
Güterweg auf Riederfeld , geht !
von Grundstück Nr . 2992» bis zu !
Grundstück Nr . 3002 .
Lagerbnch Nr . 3003 . 6 Ar 92 Mtr .
Güterweg vor Jungallmend , geht !
von der Landstraße Grundstück

i Nr . 26 bis zum Gemeindewald¬
distrikt „ Schwarzer Graben ",

b . Georg Weiß - Näher Eheleute
! in Fischlngen :
j Lagerbuch Nr . 2645 (auf Gemarkung
« Fischingen ) : 1 Ar 63 Mtr . Neben

in der Hohlen, neben Georg Friedr .
! Sutter und Jk . Hagin .
>Lagerbuch Nr . 1923 ( auf Gemarkung

Kirchen ) : 2 Ar 2 Mtr . Wald in
den Erlen , neben Jak . Friedrich
Schmidt und Georg Soüinger -
Wittich.

Lagerbuch Nr . 1940 . 7 Ar 64 Mtr .
Wald allda , neben Georg Sckmidt -
Ritter , Altbürgermcister Georg
Schmidt und Consortcn.

Auf Antrag der Genannten werden
Diejenigen , welche an den benannten
Grundstücken in den Grund - und Unter¬
pfandsbüchern nicht eingetragene und
auch sonst nicht bekannte dingliche oder
auf einem Stammguts - oder Familien -
gutsverbande beruhende Rechte haben»
aufgefordcrt , solche spätestens in dem
auf
Donnerstag den 23 . Januar 1890 ,

Vormittags 9 Uhr ,
bestimmten Termin anzumelden, widri -
geus sic mit ibren Ansprüchen den Auf¬
gebotsklägern gegenüber ausgeschlossen
werden .

Lörrach , den 14 . November 1889 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts
Appel .

3351 40

4636 82
2810 -

2300

1980 30

Bern ». Bekanntmachungen .
Posthans - Neubau iu Vffenburg

( Laden).
Merdingung.

4- Nr - 15,203. Die zum Neubau des
Post- und Telegraphen - Gebäudes in
Offcnburg (Baden ) erforderlichen

veranschlagt zu M - Pf .
Tischlerarbeiten (Tit . X) 12589 12
Schlosserarbeiten (Tit . XI ) 5907 —
Glaserarbciten (Tit . Xll )
Anstreicher - und Tavezierer -

arbeilen (Tit . XIII )
Ofenarbeiten ( Tit . XV )
Wasserleitungs - und Ent -

wässermrgsarbeilen ( Tit .
XVI)

Pflaster - bezichungsw. Bo¬
tzcnbefestigungs - Arbeiten
( Tit . XV11I )

sollen imWcge des öffentlichen Angebots
vergeben werden .

Zeichnungen. Massenberechnung, An-
bietungs - und Ausfübrungsdedingungen
und Preisverzeichnisse liegen im Amts¬
zimmer des Bauleiters , Herrn Bau -
praktikantenZimmermann in Offenburg .
(Postdaubureau ) Waiscnhausstraße Nr .
98, eine Treppe hoch, zur Einsicht anS
und können Anschlagsauszügc daselbst
bezogen werden .

Die Angebote sind verschlossen und
mit einer den Inhalt kennzeichnenden
Aufschrift versehen bis zum 14 . De¬
zember 1889 , Bormittags 11 Uhr ,
an das genannte Postbaubureau franlirt
einzuscnden . bei welchem zur bezeich-
ueten Stunde die Eröffnung der eiu-
gcgangencn Angebote in Gegenwart der
etwa erschienenen Bieter stattfinden
wird . A193 . 1 .

Konstanz, den 21 . November 1889 .
Der Kaiserliche Ober -Postdirckt,r .

Eckardt .

Truck und Brrlag der G . Braun ' schen Hgfbuchdruckerei .
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